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Erklärung des TTVWH zur neuen Kleberegelung  

 

Nachdem der TTVWH alle Vereine mit den ausführlichen Erläuterungen des DTTB 

(http://www.tischtennis.de/downloads/regeln/Kleberegelung20082009.pdf) (beigefügt Anlage 1) zur neuen 

Kleberegelung  informiert hat, haben uns einige Rückfragen zur Durchführung der Kontrollen 

erreicht. Deshalb gibt  der  TTVWH mit dieser Stellungnahme weitergehende Erläuterungen 

ab.  

 

Die Kontrollen zur Einhaltung der Kleberegelung obliegen der jeweils zuständigen Stelle. 

Folgende Übersicht soll dies verdeutlichen: 

 
Veranstaltungen Zuständige Stelle 

      auf Bundesebene, z. B.: 

• Deutsche Meisterschaften 

• Bundesranglistenturniere 

• Deutschland-Pokal-Wettbewerbe 

• Deutsche Pokalmeisterschaften 

• Bundesligen 

 

 

DTTB 

      auf Regionalebene (Süddeutschland), z. B.: 

• Süddeutsche Meisterschaften 

• Regionalligen 

• Oberligen 

 

 

Süddeutscher TTV 

      auf Baden-Württemberg-Ebene, z. B.:  

• Baden-Württemberg-Rangliste 

• Baden-Württemberg-Meisterschaften 

 

Baden-Württemberg 

      auf Verbandsebene, z. B.:  

• TTVWH-Rangliste 

• Bezirksliga – Verbandsliga 

 

TTVWH 

     auf Bezirksebene, z. B.: 

• Bezirksmeisterschaften 

• Kreisklasse – Bezirksklasse 

 

Bezirk 

 

Verantwortlich für Kontrollen bei so genannten offenen Turnieren ist die jeweils genehmigende 

Stelle. 

 

Es werden regelmäßige Kontrollen durchgeführt. Alle Kontrollen finden unangemeldet statt 

und werden durch dafür eingesetzte geprüfte Schiedsrichter durchgeführt. Getestet wird 

ausschließlich mit Geräten, die der jeweilige Schiedsrichter mitbringt. Von Vereinen 

bereitgestellte Testgeräte werden für offizielle Kontrollen nicht akzeptiert. 



Seite 2 von 2 

 

Geschäftsstelle:  Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern e. V. 
 SpOrt Stuttgart, Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart oder Postfach 50 11 07, 70341 Stuttgart 
 Telefon (0711) 2 80 77-600, Fax (0711) 2 80 77-601, www.ttvwh.de, gs@ttvwh.de 
 

 

Die Durchführung der Kontrollen erfolgt gemäß der Handlungsrichtlinie / Grundsätze für die 

Klebekontrollen des DTTB vom 15. August 2008: 

 

Handlungsrichtlinie Klebekontrollen: 

• Kontrollen auf schädliche flüchtige Lösungsmittel können bei allen Veranstaltungen 

durchgeführt werden. 

• Kontrollen nur durch dafür von der zuständigen Stelle eingesetzte geprüfte 

Schiedsrichter 

• Freiwillige Kontrollen möglichst vor Turnierbeginn oder vor einem Meisterschaftsspiel, 

bei positivem Befund einmalige Möglichkeit des Schlägerwechsels 

• Kontrollen möglichst vor dem Spiel, bei positivem Befund einmalige Möglichkeit des 

Schlägerwechsels 

• Kontrollen nach dem Spiel nur in begründeten Verdachtsmomenten nach 

Entscheidung des Oberschiedsrichters/ eingesetzten Kontrolleurs, bei positivem 

Befund Verlust dieses einen Spiels 

 

Grundsätze für die Klebekontrollen 

• Die Kontrollen werden stichprobenartig durchgeführt 

• Auswahl der zu testenden Schläger nach dem Zufallsprinzip durch den 

Oberschiedsrichter/eingesetzten Kontrolleur (jeweils alle an einem Spiel beteiligten 

Spieler) 

• Die Kontrollen finden ausnahmslos im jeweiligen Spielraum (der Box), möglichst vor 

dem Einspielen, statt 

• Der betroffene Spieler muss den Test verfolgen 

• Ein negativ getesteter Schläger bleibt auf dem Spieltisch liegen, damit er nicht 

ausgewechselt werden kann 

• Ein positiv getesteter Schläger wird nicht konfisziert, er verbleibt beim Spieler bzw. 

muss ausgewechselt werden (nur ein neuer Schläger möglich) 
  

Es gilt zu beachten, dass zusätzlich zu den Kontrollen auf schädliche flüchtige Lösungsmittel 

der Tester den OSR bei der Untersuchung von weiteren Belageigenschaften gemäß den 

internationalen TT-Regeln A 4 (insbesondere Belagdicke) unterstützt.  

 

Die ITTF (http://www.tischtennis.de/downloads/regeln/ittf_kleben_und_material_stellungnahme_oly08.pdf)  (Anlage 2) 

hat inzwischen eindeutig erklärt, dass sämtliche Nachbehandlungen von Belägen (Oberfläche 

und Schwamm) verboten sind. Dieses Verbot bezieht sich ausdrücklich auch auf sog. Tuner, 

Booster, Enhancer, Improver  u.ä.  Kontrollen können vor einem Spiel, aber auch nach einem 

Spiel, durchgeführt werden. Ein Positiv-Test nach einem Spiel führt zum Spielverlust.    

 

Die Kosten der durchgeführten Kontrollen werden von der jeweils zuständigen Stelle getragen. 

 

 

3. September 2008, TTVWH 


